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Stand 05/2006
Gleichbehandlung bringt mehr Chancen bei der Personalsuche 

Gleichbehandlung in der Arbeitswelt hat für das AMS als Arbeitgeber wie auch als Personalvermittler einen hohen Stellenwert. Diskriminierungsfreie Personalsuche schafft einen größeren BewerberInnenmarkt. Unternehmen können dadurch mehr qualifizierte Personen bei der Personalauswahl in Betracht ziehen. Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Suche und Auswahl ihres Personals - rasch, treffsicher, zuverlässig und kostenlos. 
Gleichbehandlung bei der Personalsuche und Stellenbesetzung

Personalsuche und Stellenbesetzung auf einer geschlechtsneutralen und diskriminierungs-freien Basis sind in vielen Unternehmen bereits Standard. Die notwendigen Rahmenbedingungen werden durch das Gleichbehandlungs-gesetz
 und das mit 1.1.2006 in Kraft getretene Behindertengleichstellungspaket
 vorgegeben.

ArbeitnehmerInnen dürfen auf Grund von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung und Behinderung nicht benachteiligt werden. Dieses Gleichbehandlungsgebot gilt auch für die Personalsuche und -einstellung. 
Wenn Sie zB. mittels Inserat eine offene Stelle veröffentlichen, dürfen darin keine diskriminierenden Einschränkungen enthalten sein. 

Auch Personen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das bedeutet, sie müssen in vergleichbarer Situation die gleiche Behandlung erfahren wie Personen ohne Behinderung. Das betrifft auch die barrierefreie Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsumgebung, vorausgesetzt der Aufwand dafür ist für das arbeitgebende Unternehmen zumutbar. 
Wann liegt keine Ungleichbehandlung vor?

Das Geschlecht kann als Kriterium bei der Personalsuche nur dann herangezogen werden, wenn die Tätigkeit ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbar voraussetzt. Dies trifft etwa auf die Rolle einer SängerIn, SchauspielerIn, TänzerIn, darstellende KünstlerInnen, Modelle für Malerei, Bildhauerei, Fotoaufnahmen zu.

Bitte wenden!

Ethnische Zugehörigkeit, Religion, Alter und Weltanschauung dürfen bei der Personalsuche und -auswahl als Kriterium ebenfalls nur dann miteinbezogen werden, wenn diese eine 
wesentliche Anforderung für den Beruf darstellen (z.B. die Herkunft, Sprache für BeraterInnen in Einrichtungen für MigrantInnen, die Religion und die Weltanschauung für kirchliche Organisationen oder das Alter für den Zugang zu Beschäftigung und Bildung bei Jugendlichen und Älteren).

Keine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen liegt etwa dann vor, wenn auf Grund der Behinderung wesentliche Anforderungen für den Beruf nicht erfüllt werden können.

Positive Maßnahmen

Für alle genannten Gruppen sind Förderungen zur Gleichstellung im Berufsleben möglich.
Solche positive Maßnahmen müssen jedoch erkennbar und begründet sein (z.B. Hinweis in der Ausschreibung sowie Vorlage eines betrieblichen Konzepts).


Stand 05/2006
Ihr Partner bei der Personalvermittlung

Das AMS unterstützt Sie aktiv bei der diskriminierungsfreien Personalsuche – rasch, treffsicher, zuverlässig und kostenlos. Wir 
suchen für Sie österreichweit sowie im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum via EURES
 Personen mit entsprechenden Qualifikationen und schlagen Ihnen geeignete BewerberInnen vor. So sparen Sie Zeit und Geld: denn zwei von drei Stellen werden innerhalb eines Monats besetzt.

� Rechtsgrundlage für die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ist  das seit 1.7.2004 gültige Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (BGBl. I Nr. 66/2004 idF 82/2005). Es gilt für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse aller Art und umfasst u.a.: Stelleninserate, die Begründung eines Arbeitsverhältnisses, Festsetzung des Entgelts, freiwillige Sozialleistungen, die betriebliche Aus- und Weiterbildung, Umschulung, den beruflichen Aufstieg, sonstige Arbeitsbedingungen und die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. 





� Die Rechtsgrundlagen für das Diskriminierungsverbot betreffend Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt finden sich – soweit es die Regelungskompetenz des �Bundes betrifft – im Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2005, insbes. §§ 7a ff.). Die entsprechende Novelle war Teil des Behindertengleichstellungspakets, das insbesondere auch das Bundes-Behindertengleichstellungs-gesetz, BGStG, enthält. Darin ist ein Diskriminierungsverbot für viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens geregelt.


� EURES unterstützt sowohl Arbeitskräfte, die in einem anderen EWR-Land oder der Schweiz leben und arbeiten wollen, als auch Unternehmen, die Arbeitskräfte aus �anderen EWR-Ländern oder der Schweiz beschäftigen wollen.
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